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Maturanden werden schriftlich geprüft
DerKantonNidwalden orientiert sich amVorgehen der Zentralschweizer Kantone. DieGewichtung derNotenwird angepasst.

Martin Uebelhart

Trotz Corona-Pandemie wird
das Schuljahr 2019/20 als voll-
wertiges Schuljahr anerkannt.
Nun hat derNidwaldner Regie-
rungsrat die Übertrittsbestim-
mungen auf den verschiedenen
Bildungsstufen geregelt. Was
die Maturität angeht, hält sich
derRegierungsrat laut einerMe-
dienmitteilung an die Empfeh-
lung der Schweizerischen Kon-
ferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren (EDK). Er
verzichtet aufdieDurchführung
dermündlichenPrüfungenund
hält ander schriftlichenPrüfung
fest.

«Wir sind der Auffassung,
dass die Abstands- und Hygie-
nevorschriften angesichts der
räumlichen Voraussetzungen
amKollegium inStansproblem-
los eingehalten werden kön-
nen»,wirdBildungsdirektorRes
Schmid inderMitteilung zitiert.
Damit die schriftlichen Prü-
fungsresultate nicht überpro-
portional zählen, sieht der Re-
gierungsrat eine Anpassung bei
der Gewichtung der Noten vor.
SowürdendieZeugnisnotendes
letztenSchuljahres zu zweiDrit-
telnunddie schriftlicheMaturi-
tätsprüfung zu einem Drittel in
dieGesamtbeurteilungeinflies-
sen, hält er in der Mitteilung
fest.

Prüfungstermin
wirdverschoben
Aufgrunddes situationsbeding-
ten, kurzfristigen Entscheids
undumdenMaturandinnenund
Maturanden bei den Prüfungs-
vorbereitungen unter diesen
ausserordentlichen Vorausset-
zungen entgegenzukommen,
werde der Prüfungstermin um
rund drei Wochen nach hinten
verlegt. «DiePrüfungenwerden
Ende Monat stattfinden», sagt
Res Schmid im Gespräch mit
unsrer Zeitung. Nach der Emp-
fehlungderEDKhätten sichdie
ZentralschweizerErziehungsdi-
rektoren auf ein gemeinsames
Vorgehenverständigt, soderBil-
dungsdirektor weiter.

«Fürmichpersönlichwar immer
klar, dass die schriftlichen Prü-
fungen abgehalten werden»,
hält Res Schmid fest. DieMatu-
randinnenundMaturandenver-
dienten nach einer Ausbildung
von sechs Jahren einen adäqua-
tenAbschluss, der demMatura-
diplom auch den entsprechen-
denWert verleihe. «Nicht, dass
es heisst, es sei ein geschenkter
Abschluss.»

Die Bildungsdirektion habe
dieSchülerinnenundSchüler so
früh wiemöglich darüber infor-
miert,dassdie schriftlichenPrü-
fungenstattfindenwürden.«Sie
erhieltenEndedervergangenen
Woche ein Informationsschrei-
ben.» Die Bildungsdirektion
habe laut Schmid nicht alleine
über die Verordnung entschei-
den können: «Dazu brauchte es
einenBeschlussderRegierung.»
DiesenhabesieamDonnerstag-

abend an einer ausserordentli-
chen Sitzung gefällt.

Promotionsentscheid
wirdausgesetzt
Da die Leistungsbeurteilung in
der Mittelschule trotz Fern-
unterrichtmöglich sei, könnten
die Zeugnisse amEnde des lau-
fendenSchuljahres regulär aus-
gestellt werden, hält der Regie-
rungsrat in seiner Mitteilung
weiter fest.DerPromotionsent-
scheid werde allerdings ausge-
setzt.Dasheisst, dass alleKolle-
gischülerinnen und -schüler ins
nächste Schuljahr befördert
werden.WerallerdingsamEnde
des letzten Semesters proviso-
risch promoviert wurde, muss
zum Abschluss des ersten Se-
mesters 2020/21definitivbeför-
dertwerden.Andernfalls erfolgt
eineZurückversetzungoderder
Ausschluss aus der Schule.

Maturandinnen und Maturan-
den hatten vergangene Woche
einen offenen Brief an den Bil-
dungsdirektor und weitere Ad-
ressaten geschickt. Nicole Gei-
ger findet es bedauernswert,
dass es zukeiner gesamtschwei-
zerischen Lösung gekommen
sei. «Es ist schwer verständlich,
dass der schweizweite Zugang
zuUniversitätennunsoungleich
gehandhabt wird», schreibt die
MaturandinaufAnfrage. ImFal-
le des anstehenNumerus Clau-
sus für das Medizinstudium
führtendieUnterschiede zuBe-
nachteiligungen. Mit den auf
breiten Wunsch von Maturan-
den nach hinten verschobenen
Prüfungsterminen hätten die
TeilnehmerderNumerus-Clau-
susPrüfungeinekürzereVorbe-
reitungszeit.

Geäussert zum Entscheid
desRegierungsratshat sichauch

Landrat Delf Bucher (Grüne,
Buochs), der auch Mitglied der
landrätlichenBildungskommis-
sion ist. Seiner Meinung nach
würden die Nidwaldner Matu-
randen gegenüber Kantonen,
die ganz auf die Prüfungen ver-
zichten,benachteiligt.Er spricht
von einem Alleingang von Bil-
dungsdirektor Res Schmid und
einer unglücklichen Kommuni-
kation. Weder Schüler, Lehrer-
schaft noch der Mittelschulrat
seien eingebundenworden.

Der Ausfall des Präsenz-
unterrichts werde schlussend-
lich sechs Wochen gedauert
haben, schreibt derRegierungs-
rat zur Volksschule. Die Rück-
meldungen zum alternativen
Fernunterricht seiengrossmehr-
heitlich positiv. Für den Prä-
senzunterricht an der obligato-
rischen Schule, der gemäss des
Bundesratsbeschlusses vondie-

ser Woche am 11.Mai wieder
aufgenommenwird, verblieben
im laufenden Semester noch
acht Wochen. Somit könne die
Ausstellung der Zeugnisse, der
PromotionenunddieÜbertritte
an der Volksschule – mit dem
notwendigenAugenmass – regu-
lär erfolgen In den Zeugnissen
werde einzig ein Vermerk zur
Corona-Ausnahmesituationan-
gebracht.

Schutzkonzepte
fürdieSchulen
Für die Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts hatderKan-
tonRichtlinien erstellt, aufwel-
chen die Schutzkonzepte der
Schulen basieren sollen. Der
Schutz von Lehrpersonen und
LernendenhatoberstePriorität.
Trotz den besonderenUmstän-
den lautet das Ziel, den Bil-
dungsauftragbestmöglich zuer-
füllen, schreibt die Bildungsdi-
rektion.

In der Berufsbildung be-
stünden bezüglich Promotio-
nen nationale Regelungen. Für
das laufende Semesterwird ge-
mäss der bundesrätlichen Ver-
ordnung in denAbschlussklas-
sen auf die Ausstellung eines
Zeugnisses verzichtet, womit
die entsprechenden Noten
auch für dasQualifikationsver-
fahren entfallen.

In den übrigenKlassenwird
ein Zeugnis ausgestellt, wobei
die Beurteilung an gewisse Be-
dingungen gebunden ist. Der
Promotionsentscheidwird –wie
im Gymnasium – ausgesetzt.
Was die Berufsmaturitätsprü-
fungen betrifft, ist der Regie-
rungsratderAuffassung,dass im
gesamten Berufsbildungsbe-
reichdieselbenRegelungengel-
ten und damit wie national vor-
gegeben auf sämtliche schuli-
sche Prüfungen verzichtet
werden soll. Die praktischen
Prüfungen allerdings finden
unter Einhaltung der Verhal-
tensregeln statt.

Hinweis
Mehr Informationen unter www.
nw.ch/coronavirus

Schulen bereiten Präsenzunterricht vor
DerKantonObwalden erarbeitet ein Schutzkonzept. Zudemhat er entschieden, wie die Schuljahresabschlüsse gehandhabt werden sollen.

Seit dem 16. März 2020 findet
an allen Obwaldner Schulen
kein Präsenzunterricht mehr
statt.Bildungs-undKulturdirek-
torChristianSchäli zieht ineiner
Medienmitteilung imRückblick
aufdievergangenenWochenein
positives Fazit: «Dank dem
grossartigen Einsatz der Schul-
leitenden, den Lehrpersonen
aber auchder Schülerinnenund
Schüler und der Eltern hat die
Umstellung auf Fernunterricht
sofort funktioniert.Wir können
den Kindern und Jugendlichen
einenderausserordentlichenSi-
tuation angepassten Unterricht
sicherstellen.»

Mit seinem Entscheid vom
29. April hat der Bundesrat Vor-
gaben für Schutzkonzepte zur
Wiederaufnahme des Präsenz-

unterrichts der obligatorischen
Schuleam11.Maiverabschiedet.
Der Kanton verfüge über den
notwendigenSpielraum,umdas
Schutzkonzept auf die Obwald-
nerBedürfnisse zuschneidenzu
können, hält der Regierungsrat
in einer Mitteilung fest. Derzeit
werdedaskantonaleSchutzkon-
zept ausgearbeitet.

DerSchuljahresabschlussal-
ler Schulstufen stehedieses Jahr
unter dem Zeichen von Co-
vid-19, hält der Regierungsrat
weiter fest. Dem Kanton sei es
ein Anliegen, einerseits der
aussergewöhnlichen Situation
Rechnung zu tragen und ande-
rerseits ordentliche Übergänge
undAbschlüsse indenBildungs-
karrieren zu gewährleisten.
«Die in diesem Semester er-

brachtenLeistungenwill derRe-
gierungsrat gerade indieserZeit
mit ordentlichen Abschlüssen
honorieren», wird Christian
Schäli in der Mitteilung zitiert.
«Gleichzeitig erwarte ich von
den Schulen, dass sie bei der
Durchführung und Beurteilung
von Prüfungen und Abschluss-
prüfungendie besonderenUm-
stände berücksichtigen und in
HärtefällenmitAugenmassent-
scheiden.»

OrdentlicheAbschlüsse
undÜbergänge
Basierend auf kantonalen Ent-
scheiden und Vorgaben des
Bundes plant der Kanton Über-
gänge und Abschlüsse entlang
derBildungskarrierewie folgt zu
handhaben:

— Das Schuljahr 2019/20wird
als vollwertig anerkannt.

— Die Schulferien finden zu
den festgelegtenDaten statt.

— In der Volksschule und im
Gymnasium werden reguläre
Zeugnisse ausgestellt. Der
ausserordentlichen Lage wird
dabei Rechnung getragen.

— In der Berufsbildung zählt
gemäss Bundesbeschluss vom
13.April 2020dieNotedes2. Se-
mesters 2019/20 für Lernende
im Abschlussjahr nicht. Das
Qualifikationsverfahrenwird so
angepasst, dass die schulischen
Prüfungen durch die Erfah-
rungsnoten ersetzt werden und
beidenpraktischenArbeitenpro

beruflicher Grundbildung eine
schweizweit durchführbare Va-
riante gewählt wird.

Basierend auf der Covid-
19-Verordnung des Bundes und
inKoordinationmitdenZentral-
schweizer Kantonen hat der Re-
gierungsrat entschieden, die
schriftlichen Maturaprüfungen
durchzuführen und gleichzeitig
auf die Durchführung mündli-
cher Prüfungen zu verzichten.
DerRegierungsratmöchtedamit
den Maturandinnen und Matu-
randen einen ordentlichen Ab-
schluss ermöglichen. Bei der
Durchführung und Beurteilung
derPrüfungenwirdderbesonde-
renLageRechnunggetragen.
Die Berufsmaturaprüfungen
werdennichtdurchgeführt.Die

Matura wird basierend auf Er-
fahrungsnoten vergeben.

Mit der Wiederaufnahme
des Präsenzunterrichts am
11. Mai werden auch der logo-
pädische Dienst, der schul-
psychologische Dienst, die
Psychomotorik unddie Berufs-
und Weiterbildungsberatung
die Abklärungen, Therapien
und Beratungen schrittweise
wiederaufnehmen. Entspre-
chende Schutzkonzepte für die-
se Stellen sind zurzeit in Er-
arbeitung.

Die Kantonsbibliothek wird
voraussichtlich am 11. Mai wie-
der öffnen können. (pd/mu)

Hinweis
Mehr Informationen unter
www.ow.ch/coronavirus
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